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UVG-Revision
Angriff auf die Unfallversicherung stoppen
Die Unfallversicherung ist eine finanziell gesunde, tadellos funktionierende Sozialversicherung. Nun soll sie nach dem Willen der Sozialkommission des Nationalrates verschlechtert und verteuert werden. Dies unter dem Einfluss der Lobby der Privatversicherer. Diese wollen die Rahmenbedingungen festschreiben, welche ihre Gewinne auf Kosten der Arbeitnehmenden und Arbeitgeber erhöhen. Für Travail.Suisse ist klar, dass eine solche Revision zum Scheitern verurteilt ist. Der unabhängige Dachverband von 170'000 Arbeitnehmenden fordert deshalb einen klaren Richtungswechsel oder einen Übungsabbruch.

Am 1. Januar 1984 ist das Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG) in Kraft getreten. Es führte das Versicherungsobligatorium für alle in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmen​den für Berufsunfälle, Berufskrankheiten sowie Nichtberufsunfälle ein. Mit dem Versicherungsobligatorium wurde die Mehrfachträgerschaft eingeführt. Neben der Suva, die in einem klar definierten Marktbereich arbeitet und Betriebe mit grossem Unfallrisiko versichert, sind auch private Versicherer, Krankenkassen und öffentliche Unfall​versicherungskassen im UVG-Bereich tätig. Es ist aber vor allem die von den Sozialpartnern geführte Suva, welche Standards gesetzt hat. 

Von einer technischen Revision…

Die Unfallversicherung ist kein Sanierungsfall. Sie funktioniert dank umfassendem Angebot an Prävention, Versicherung und Rehabilitation ausgezeichnet. Das wirkt sich kostensenkend aus und ist ein Hauptgrund dafür, dass die Unfallversicherung gut und ohne Bundeshilfe finanziert ist. Am effizientesten arbeitet dabei die Suva, bei welcher 95 Prozent der investierten Mittel als Leistung an die Versicherten zurück fliessen. Das UVG und das Teilmonopol der Suva haben sich bewährt. Warum braucht das gut funktionierende UVG trotzdem eine Revision?
Anfänglich standen vor allem zwei Punkte im Zentrum. Zum einen braucht die Suva mehr Spielraum, um ihr Tätigkeitsfeld auszuweiten. Heute beschränkt sich dieses auf den Industriesektor. Die Verschiebung der Volkswirtschaft zum tertiären Sektor führt zu jährlichen Marktverlusten der Suva von rund 0.5 Prozent. Weiter wollte der Bundesrat Überentschädigungen korrigieren, welche bei einem Unfall kurz vor dem AHV-Alter entstehen.
…zum Angriff auf eine tadellos funktionierende Sozialversicherung
Unter dem Einfluss der Versicherungslobby stehen heute viel weiter gehende Änderungen zur Diskussion. Verfolgt wird eine klar und deutlich gegen die Anliegen der Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden gehende Interessenpolitik der Privatversicherer. Die wichtigsten Punkte, welche die SGK-Nationalrat dem Nationalrat vorschlägt:

· Senkung höchstversicherter Verdienst (Art. 15, Abs. 3) von 126'000 auf 100'000 Franken:  Das finanzielle Gleichgewicht der obligatorischen Unfallversicherung zerbricht. Es drohen Einnahmenverluste von 160 Millionen Franken bei Einsparungen von nur 70 Millionen Franken. Damit wird eine Prämienerhöhung von rund 2 Prozent bei gleichzeitigen Leistungsverschlechterungen notwendig. Die Bedeutung von teuren Zusatzversicherungen bei Privatversicherern steigt.
· Erhöhung Mindestinvaliditätsgrad (Art. 18): Dieser soll auf 20 Prozent, bei nicht objektivierbaren Beschwerden gar auf 40 Prozent erhöht werden. Es drohen langwierige Haftpflichtstreitigkeiten. Damit wird ein Hauptzweck des UVG unterlaufen. KMU müssen vermehrt zusätzliche Haftpflichtversicherungen abschliessen. Durch die lange unklare Situation wird die bisher beispielhafte Wiedereingliederung der Arbeitnehmenden massiv behindert. Der Druck auf Festlegung eines höheren IV-Grades durch Ärzte und Gerichte steigt. 
· Marktaufteilung zwischen Suva und Privatversicherern einseitig zugunsten der Privatversicherer (Art. 66 ): Obwohl die Suva am effizientesten und kostengünstigsten arbeitet, werden ihr Tätigkeitsfelder streitig gemacht und neue verwehrt. So sollen z.B. Betriebe des Garten- und Landschaftsbaus (hohes Unfallrisiko) nur von den Privatversicherern versichert werden können. Auch das Gesundheitswesen sowie Gross- und Detailhandelsbetriebe sollen grösstenteils privat versichert bleiben. Weitere Branchen (Sportartikelgeschäfte, Radio- und Fernsehgeschäfte, Innendekorationsgeschäfte) wurden ganz den Privatversicherern zugeteilt.
· Organisation der Suva (Art. 63 und 63a): Die SUVA wird von den Sozialpartnern geführt. Deshalb ist eine breite Abstützung der Entscheide in möglichst allen versicherten Branchen wichtig. Zur Diskussion steht nun eine Verkleinerung der Führungsgremien. Weiter soll der Bundesrat sowohl den grossen Aufsichtsrat (heute Verwaltungsrat) als auch den kleineren Verwaltungsrat (heute Verwaltungsratsausschuss) ernennen können. Das widerspricht dem Corporate-Governance-Gedanken.
Leistungsverschlechterungen trotz Prämienerhöhung - So nicht
Die aktuelle Revision bringt Leistungsverschlechterungen bei gleichzeitiger Prämienerhöhung. Für Travail.Suisse ist klar: So nicht! Es gibt keinen sachlichen Grund, eine äusserst bewährte, ausgezeichnet funktionierende und ohne Bundeshilfe finanzierte Sozialversicherung zu verteuern und zu verschlechtern. Wenn es schon eine Revision des UVG braucht, muss die gut und effizient arbeitende SUVA gestärkt werden. Travail.Suisse stellt im Rahmen der UVG-Revision folgende Forderungen:
· Beibehaltung des höchstversicherten Verdienstes

· Keine Erhöhung des Mindestinvaliditätsgrades

· Stärkung der Suva durch Suva-Monopol oder
· Unterstützung der Mehrfachträgerschaft nur unter der Bedingung, dass die Suva zusätzliche Branchen (Landwirtschaft, Gartenbau, Gesundheitswesen, Einzel- und Detailhandel, öffentliche Verwaltung) versichern und Zusatzversicherungen anbieten darf

· Keine Reduktion der Anzahl Mitglieder in den Führungsgremien der Suva
· Wahl des Aufsichtsrates durch Bundesrat, Wahl des Verwaltungsrates durch Aufsichtsrat aus seiner Mitte
Klarer Richtungswechsel gefordert
Die bisherigen Entscheide basieren auf der Interessenpolitik der Privatversicherer. Diese wollen die Rahmenbedingungen festschreiben, welche ihre Gewinne auf Kosten der Arbeitnehmenden und Arbeitgeber erhöhen. Es ist aus Arbeitnehmersicht nicht tolerierbar, dass diese Sozialversicherung wegen Partikularinteressen der Privatversicherer geschwächt wird. So wie sich die Vorlage heute präsentiert, wird sie ein Referendum nach sich ziehen.  Eine so ausgestaltete UVG-Revision ist nicht nur unnötig, sondern sie schadet den versicherten Arbeitnehmenden, den Arbeitgebern und dem Werkplatz Schweiz. Für Travail.Suisse ist deshalb klar, dass das Parlament einen Richtungswechsel vornehmen, die versicherten Arbeitnehmenden schützen und die Suva stärken muss. Gelingt dies nicht, ist für Travail.Suisse ein Übungsabbruch notwendig. 
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